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Bescheinigung 
 
für Unternehmen gemäß der Verordnung zur Bestimmung 
Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisver-
ordnung - BSI-KritisV) 

ausgestellt für: 
 

Industrie-Technik Kienzler GmbH & Co.KG, 79235 Vogtsburg-Achkarren 

Das Unternehmen ist Mitglied im Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen (wvib). Der 
wvib vertritt als Wirtschaftsverband u. a. in der Herstellung von Teilen, Maschinen und An-
lagen tätige Industrieunternehmen der Lebensmittelversorgung sowie Gesundheitsver-
sorgung.  

 

Hiermit bestätigen wir den wvib-Mitgliedsunternehmen, dass sie einen wesentlichen Beitrag 
zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung sowie Gesundheitsversorgung.in Deutschland 
leisten und damit gemäß § 4 und 6 der Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastruktu-
ren nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung - BSI-KritisV) zur Kritischen Infrastruktur zäh-
len. Der Verordnungstext lautet: 

§ 4 Sektor Ernährung 

(1) Wegen ihrer besonderen Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens ist 
im Sektor Ernährung die Versorgung der Allgemeinheit mit Lebensmitteln (Lebens-
mittelversorgung) kritische Dienstleistung im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des 
BSI-Gesetzes. 

(2) Die Lebensmittelversorgung wird in den Bereichen Lebensmittelproduktion und -
verarbeitung sowie Lebensmittelhandel erbracht. 

(3) Im Sektor Ernährung sind Kritische Infrastrukturen solche Anlagen oder Teile da-
von, die 

 
1. den in Anhang 3 Teil 3 Spalte B genannten Kategorien zuzuordnen sind und die für 

die Lebensmittelversorgung in den Bereichen erforderlich sind, die in Absatz 2 ge-
nannt werden, und 

2. den Schwellenwert nach Anhang 3 Teil 3 Spalte D erreichen oder überschreiten. 
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§ 6 Sektor Gesundheit 

 

(1) Wegen ihrer besonderen Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens sind im 
Sektor Gesundheit kritische Dienstleistungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des BSI-
Gesetzes: 

1. die stationäre medizinische Versorgung;  
2. die Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten, die Ver-

brauchsgüter sind;  
3. die Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Blut- und Plasma-

konzentraten zur Anwendung im oder am menschlichen Körper;  
4. die Laboratoriumsdiagnostik.  
 
(2) Die stationäre medizinische Versorgung wird in den Bereichen Aufnahme, Diagnose, The-
rapie, Unterbringung/Pflege und Entlassung erbracht.  

(3) Die Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten, die Verbrauchs-
güter sind, wird in den Bereichen Herstellung und Abgabe erbracht.  

(4) Die Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Blut- und Plasmakon-
zentraten zur Anwendung im oder am menschlichen Körper wird in den Bereichen Herstel-
lung, Vertrieb und Abgabe erbracht.  

(5) Die Laboratoriumsdiagnostik wird in den Bereichen Transport und Analytik erbracht. 

(6) Im Sektor Gesundheit sind Kritische Infrastrukturen solche Anlagen oder Teile davon, die 

1. den in Anhang 5 Teil 3 Spalte B genannten Kategorien zuzuordnen sind und die für 
die stationäre medizinische Versorgung, die Versorgung mit Medizinprodukten, die 
Verbrauchsgüter sind, die Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
und Blut- und Plasmakonzentraten zur Anwendung im oder am menschlichen Körper 
und die Laboratoriumsdiagnostik in den Bereichen erforderlich sind, die in den Absät-
zen 2 bis 5 genannt werden, und  

2. den Schwellenwert nach Anhang 5 Teil 3 Spalte D erreichen oder überschreiten. 

 

Bei Ausfall oder Beeinträchtigung würden nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, er-
hebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen für die me-
dizinische Produktions- und damit die Patientensicherheit eintreten.  

Unsere Mitgliedsunternehmen gehören damit zur Systemrelevanten Kritischen Infrastruktur 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Es ist somit erforderlich, dass das Unternehmen  

Industrie-Technik Kienzler GmbH & Co.KG, 79235 Vogtsburg-Achkarren 

uneingeschränkt über den gesamten Zeitraum der Coronavirus-Krise geöffnet bleibt und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz erscheinen dürfen. 

 
Freiburg, 14. April 2020 
 

 
Dr. Christoph Münzer 
Hauptgeschäftsführer 


